
Anlage Festlegung 

 

1. Das in der Erlösobergrenzenformel der Anlage 1 ARegV enthaltene Qualitätselement 

wird für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit ab dem 

01.01.2021 bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode Elektrizität nach Maßgabe 

der in Tenor Ziffer 2 bis 12 angeordneten Methodik jährlich auf Grundlage 

aktualisierter Daten neu bestimmt (rollierendes Verfahren).  

2. Zur Bestimmung des Qualitätselements Netzzuverlässigkeit werden die Daten aller 

Elektrizitätsverteilernetzbetreiber herangezogen, sofern sie nicht ein geschlossenes 

Verteilernetz nach § 110 EnWG betreiben, in der dritten Regulierungsperiode am 

vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen oder nach § 1 Abs. 2 ARegV von 

der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung ausgenommen sind. 

3. Netzebenen oberhalb der Mittelspannungsebene werden in die Ermittlung der 

Netzzuverlässigkeit nicht einbezogen. 

4. Die Netzzuverlässigkeit wird für die Niederspannungsebene anhand der Kennzahl 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) und für die 

Mittelspannungsebene anhand der Kennzahl ASIDI (Average System Interruption 

Duration Index) bewertet. 

5. Für die Ermittlung der Kennzahlen sind geplante und ungeplante 

Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer von mehr als drei Minuten 

heranzuziehen. Hinsichtlich der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen sind 

Versorgungsunterbrechungen mit den Unterbrechungsanlässen „atmosphärische 

Einwirkungen“, „Einwirkungen Dritter“ und „Zuständigkeit des Netzbetreibers/kein 

erkennbarer Anlass“ berücksichtigt. Hinsichtlich der geplanten 

Versorgungsunterbrechungen sind Versorgungsunterbrechungen mit dem 

Unterbrechungsanlass „Sonstiges“ berücksichtigt. Die geplanten 

Versorgungsunterbrechungen werden mit einem Faktor von 0,5 gewichtet. 

6. Aus den ermittelten Kennzahlen wird für die Niederspannungsebene und die 

Mittelspannungsebene jeweils jährlich ein individueller, arithmetischer Mittelwert 

über drei Kalenderjahre gebildet. Dabei sind die Kennzahlen der jeweils letzten 

abgeschlossenen drei Kalenderjahren zugrunde gelegt. 

7. In der Mittelspannungsebene wird bei der Bestimmung der Kennzahlenvorgabe 

(Referenzwert) zur Berücksichtigung gebietsstruktureller Unterschiede der 

Strukturparameter Lastdichte herangezogen. 

8. Die Lastdichte ist für die Mittelspannungsebene definiert als der Quotient aus der 

zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen und der geografischen Fläche. Die 

Jahreshöchstlast wird hierbei um den Anteil der Lasten der horizontal angeschlossenen 

Weiterverteiler (sogenannte Weiterverteiler auf gleicher Spannungsebene) bereinigt, 

sofern diese am Netz angeschlossen sind. 

Die Bestimmung der Lastdichte erfolgt als Durchschnittswert der jeweils letzten 

abgeschlossenen drei Kalenderjahre. 

Der netzbetreiberindividuelle Referenzwert in der Mittelspannung wird anhand einer 

mit der Anzahl der Letztverbraucher gewichteten Regression in Form eines 

hyperbolischen funktionalen Zusammenhangs berechnet: 
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mit: 



 fRe
indY : netzbetreiberindividuelle Referenzwert für die Mittelspannungsebene 

x: durchschnittliche gewichtete Lastdichte  

a, b, c: Regressionskoeffizienten 

9. In der Niederspannungsebene entspricht die einheitliche Kennzahlenvorgabe 

(Referenzwert) dem mit der Anzahl der Letztverbraucher gewichteten, arithmetischen 

Mittelwert der Zuverlässigkeitskennzahl SAIDI. 

Für die Niederspannungsebene gilt: 
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mit: 
 Refy : Referenzwert für die Niederspannungsebene 

 NS
iLV : Anzahl der an die Niederspannungsebene angeschlossenen Letztverbraucher 

des Netzbetreibers i 

SAIDIi: durchschnittliche Zuverlässigkeitskennzahl 

10. Zur Ermittlung der Zuschläge (Bonus) und Abschläge (Malus) auf die zulässige 

Erlösobergrenze wird jährlich die Differenz zwischen dem errechneten Referenzwert 

und der individuellen Kennzahl der entsprechenden Netzebene des Netzbetreibers mit 

der durchschnittlichen Anzahl der Letztverbraucher der jeweils letzten 

abgeschlossenen drei Kalenderjahre und mit dem Monetarisierungsfaktor (vgl. 

Ziffer 11) multipliziert. Es gilt folgende Berechnungsmethode: 

 

𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬𝐢/𝐌𝐚𝐥𝐮𝐬𝐢 = [(𝐘𝐢𝐧𝐝
(𝐑𝐞𝐟) − 𝐀𝐒𝐈𝐃𝐈𝐢𝐧𝐝) ∙ 𝐋𝐕𝐢𝐧𝐝

(𝐌𝐒+𝐍𝐒) + (𝐘(𝐑𝐞𝐟) − 𝐒𝐀𝐈𝐃𝐈𝐢𝐧𝐝) ∙ 𝐋𝐕𝐢𝐧𝐝
(𝐍𝐒)] ∙ 𝐦 

 

mit: 
 fRe
indY : errechneter individueller Referenzwert der Mittelspannungsebene 

ASIDIind:  individuelle Zuverlässigkeitskennzahl der Mittelspannungsebene 

Y(Ref): errechneter einheitlicher Referenzwert der Niederspannungsebene 

SAIDIind: individuelle Zuverlässigkeitskennzahl der Niederspannungsebene 
 NSMS
indLV 

: Anzahl der an der eigenen Nieder- und Mittelspannungsebene angeschlossenen 

Letztverbraucher 
 NS
indLV : Anzahl der an der eigenen Niederspannungsebene angeschlossenen 

Letztverbraucher 

m: Monetarisierungsfaktor  

11. Der Monetarisierungsfaktor wird unter Verwendung eines makroökonomischen 

Ansatzes auf Basis der jeweils letzten abgeschlossenen drei Kalenderjahre berechnet. 

12. Es wird eine Kappung der Erlösauswirkung von 2 – 4% der Erlösobergrenze des 

letzten abgeschlossenen Kalenderjahres abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kosten und – falls vorhanden – abzüglich der Kosten für die Netzebenen 

Höchstspannung, Umspannebene HöS/HS, Hochspannung und die Umspannebene 

HS/MS vorgenommen. Wichtig für die Bestimmung der Kappungsgrenze ist dabei die 

Minimierung der Abweichung von der angestrebten Erlösneutralität. Dies bedeutet, 

dass sich die Zuschläge oder Abschläge auf die Erlösobergrenze über die Gesamtheit 

aller betroffenen Verteilernetzbetreiber möglichst ausgleichen sollen (Erlösneutralität). 

13. Diese Festlegung ist bis zum 31.12.2023 befristet. 



14. Diese Festlegung wird gegenüber den Adressaten mit dem Tag der Zustellung wirksam. 

Unabhängig davon wird diese Festlegung gem. § 74 EnWG auch im Ministerialblatt des 

Landes Nordrhein-Westfalen und auf der Internetseite der Regulierungskammer NRW 

veröffentlicht. 
 


